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A. Prüfungsauftrag

Unser nachstehend erstatteter Bericht über die freiwillige Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichts

der Stadt Balve zum 31. Dezember 2023 ist an die geprüfte Stadt gerichtet.

Durch den Beschluss des Rechnungsprüfungsausschusses der 

Stadt Balve,

Balve

(im Folgenden auch "Stadt Balve" oder "Stadt" genannt)

wurden wir am 01. Juni 2022 zum Abschlussprüfer für das Haushaltsjahr 2023 gewählt. Der Bürgermeister

der Stadt Balve hat uns aufgrund dieses Beschlusses den Auftrag zur Prüfung des vor lie gen den Jah res ab-

schlusses und Lagebe richts zum 31. Dezember 2023 in ent sprechender Anwendung der §§ 316 und 317 HGB

unter Ein bezie hung der Buch führung für das Haushaltsjahr 2023 erteilt.

Gemäß § 102 Abs. 1 GO NRW ist der Jahresabschluss vom Rechnungsprüfungsausschuss zu prüfen. Der

Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Balve hat sich gem. § 102 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit § 104

Abs. 6 GO NRW uns als Prüfer bedient.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprü fung die an wendbaren Vor-

schrif ten zur Un abhängigkeit beachtet haben.

Dem uns erteilten Prüfungsauftrag standen keine Ausschlussgründe nach §§ 319, 319b HGB, §§ 49 und 53

WPO sowie §§ 28 ff. BS WP/vBP ent ge gen.

Wir haben unsere Prüfung von August bis September 2024 in den Ge schäfts räu men der Stadt Balve und in

un seren Ge schäfts räu men durchgeführt.

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden erteilt. Der Bürgermeister hat uns die Voll stän-

dig keit des Jah res abschlusses und des Lageberichts am 23. September 2024 schriftlich bestätigt.

Art und Umfang unserer Prüfungshandlungen haben wir in unseren Arbeitspa pieren festge hal ten.

Über das Ergebnis unserer Prüfungshandlungen erstatten wir den nachfolgenden Bericht.

Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss 2023, bestehend aus Bi lanz (Anlage 1), Ergeb nis-

rech nung (Anlage 2), Finanzrechnung (Anlage 3) und Anhang (Anlage 4), so wie den ge prüf ten La ge be richt

2023 (Anlage 5) bei ge fügt.

Wir haben diesen Prüfungsbericht nach dem PS 450 n.F. (10.2021) "Grundsätze ordnungsmäßiger Erstel lung

von Prüfungsberichten" des Insti tuts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW), Düs seldorf er stellt.



Prüfungsbericht zum 31.12.2023

Stadt Balve, Balve Seite 2

Unserem Auftrag liegen die als Anlage 7 beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingun gen für Wirt schafts prüfer

und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 1. Januar 2017 zugrunde. Die Hö he un serer Haf-

tung bestimmt sich nach Nr. 9 Abs. 2 der Allgemeinen Auftragsbedingungen. Im Verhältnis zu Drit ten sind

Nr. 1 Abs. 2 und Nr. 9 der Allge meinen Auf tragsbedingungen maß ge bend.

Dieser Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses ist nicht zur Weitergabe an Dritte bestimmt. Soweit er

mit unserer Zustimmung an Dritte weitergegeben wird bzw. Dritten mit unserer Zu stim mung zur Kenntnis vor-

gelegt wird, verpflichtet sich die Gesellschaft, mit dem betref fen den Drit ten schriftlich zu ver ein baren, dass die

ver einbarten Haftungsregelungen auch für mögliche An sprüche des Dritten uns ge gen über gelten sol len.
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B. Grundsätzliche Feststellungen

B.1 Lage der Stadt

B.1.1 Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter

Gemäß § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB nehmen wir nachfolgend in unserer vorangestell ten Be richter stattung zur

Be ur teilung der Lage der Stadt im Jahresabschluss und im Lagebericht durch den Bürgermeister Stel lung.

Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund eigener Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Stadt Balve ab,

die wir im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts ge won nen haben. Hier zu gehö-

ren ver tie fen de Erläuterungen und die Angabe von Ur sa chen zu den ein zelnen Ent wick lungen so wie ei ne kriti-

sche Würdi gung der zugrunde gelegten An nahmen, nicht aber eige ne Pro gnose rech nungen. Unsere Be richts-

pflicht besteht, soweit uns die ge prüf ten Un terlagen eine Beur tei lung er lauben.

Insbesondere gehen wir auf die Annahme der Fortführung der Tätigkeit und auf die Be ur teilung der künfti gen

Ent wick lung der Stadt Balve ein, wie sie im Jahresabschluss und im Lagebericht ih ren Aus druck ge fun den ha-

ben.

Die von uns geprüften Unterlagen i.S.v. § 321 Abs. 1 Satz 2 HGB umfassten jene Unterlagen, die un mit tel bar

Gegenstand unserer Abschlussprüfung waren, also den Jahresabschluss (unter Einbeziehung der Buchfüh-

rung) und den Lagebericht so wie alle Un terlagen, wie Kos ten rech nungsunterlagen, Pla nungs rechnungen,

wich tige Verträ ge, Protokolle und Be richterstat tungen an die für die Über wachung Verant wortlichen, die wir im

Rah men unserer Prü fung her an gezogen haben.

Die Darstellung und Beurteilung der Lage der Stadt Balve und seiner voraussichtlichen Entwicklung durch den

Bürgermeister im Jah resabschluss und im Lagebericht halten wir für zutreffend.

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung ist die Annahme der Fortführung der Tätigkeit zu treffend.

Geschäftsverlauf und Lage der Stadt

Hervorzuheben sind insbesondere folgende Aspekte:

- Zum 31. Dezember 2023 wird ein Jahresüberschuss von T� 821 ausgewiesen; gegenüber dem vom Rat

ge neh migten Planansatz ergibt sich eine Er höhung in Höhe von T� 44.

- Die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen obliegen erheblichen Schwankungen; in 2023 betrugen die se

T� 506 gegenüber T� 1.233 im Vorjahr.

Die Darstellung und Beurteilung durch den Bürgermeister halten wir für plausibel.
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Voraussichtliche Entwicklung der Stadt

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Stadt Balve im Lagebericht basiert auf An nahmen, bei

de nen Be urteilungsspielräume vorhanden sind. Wir halten diese Darstellung für plau si bel. In die sem Zu sam-

menhang ist insbesondere auf folgende Kernaussagen hinzuweisen:

- Sowohl bei den Erträgen und auch bei den Aufwendungen unterliegt die Stadt Balve gesetzlich fixierten

Vorgaben und hat dadurch einen stark eingeschränkten gestalterischen Handlungsspielraum.

- Die Stadt Balve hat in den zurückliegenden Jahren durch eisernen Sparwillen, Ausgabendisziplin in allen

Bereichen, effektives Gebäudemanagement aufgrund ständiger technischer Verbesserungen an städti-

schen Gebäuden und Hausanlagen, durch Personalkosteneinsparungen und durch Umstrukturierung der

Verwaltung erfolgreich versucht, den Mehrausgaben entgegenzuwirken.

- Die Ergebnisplanungen für den Zeitraum 2024 bis einschließlich 2027 zeigen, dass in den kommenden

Jahren auch wie der mit ei nem positiven Jahresergebnis gerechnet werden kann.

- Bedingt hierdurch wird die Ausgleichsrücklage weiter "aufgefüllt" und wird Ende 2027 vor aus sichtlich ei-

nen Bestand von rd. 2,1 Mio. � aufweisen.

- Von der haushaltsrechtlichen Möglichkeit, die in den Jahren 2020 bis 2022 entstandenen Corona-Fi-

nanzschäden zu "isolieren" und erst in späteren Haushaltsjahren (ab 2025) ergebniswirksam darzustel len,

wurde kein Gebrauch gemacht; sämt li che Co ro na-Fi nanz schä den aus den Jah ren 2020 bis 2022 wur den

er geb nis wirk sam im Jah res ab schluss ein ge bucht.

- Die Finanzentwicklung der kommenden Jahre fordert weiter eine strikte Beibehaltung des Sparkurses und

ei ne ständige Aufgabenkritik.

- Um den Substanzverlust beim bestehenden Anlagevermögen entgegenzuwirken und um �Balve� für die

näch sten Jahre �zukunftsfähig� zu gestalten, ist es unerlässlich, im erforderlichen Rahmen �investiv� tätig

zu wer den. Dies trifft insbesondere beim Infrastrukturvermögen und bei der Gebäudewirtschaft zu.

- Erhebliche Investitionen sind weiterhin in die �Stadterneuerung� vorgesehen, um die einzelnen Stadt teile

at traktiver zu gestalten und dem demografischen Wandel entgegenzuwirken. Zu den geplanten Maßnah-

men wurden bereits staatliche Zuschüsse im Rahmen der Städtebauförderung gewilligt bzw. in Aussicht

ges tellt. Investiv werden im Zeitraum 2024 bis 2027 insgesamt 1,4 Mio. Euro für Stadterneuerungsmaß-

nahmen einge stellt. Für die Beseitigung von Hochwasserschäden sind rd. 2,3 Mio. Euro erforderlich und

für Maßnah men zur Gewässerentwicklung weitere 1,7 Mio. Euro.

- Ferner sind nach dem vorhandenen Investitionsprogramm für den Zeitraum 2024 bis 2027 weitere Mittel

für �Baumaßnahmen an den Schulen� vorgesehen. Für den erwähnten Planungszeitraum sind rd. 2,3 Mio.

Euro für investive Maßnahmen veranschlagt, um die vorhandene Bausubstanz und den Medienbe reich zu

verbes sern. Ferner ist ein Anbau an der Grundschule Beckum für die OGS vorgesehen.

- Für �Maßnahmen nach dem Brandschutzbedarfsplan� wurden im Planungszeitraum bis 2027 insge samt

6,5 Mio. Euro eingestellt. Es handelt sich hier um den Neubau der Feuerwehrgerätehäuser Be-

ckum/Volkringhausen und Garbeck, um notwendige Fahrzeugersatzbeschaffungen sowie erforderliche

Aus rüstungsgegenstände.

- Auf der Grundlage des vorliegenden Investitionsplanes bis 2027 sind Maßnahmen von insgesamt 23 Mio.

Euro vorgesehen. Diese geplanten Investitionen sind unter Einrechnung von staatlichen Fördermitteln und
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mit Bei trägen aber ohne Aufnahme von weiteren Kreditmitteln finanzierbar. 

- Der Ukraine-Krieg, der einhergehende Flüchtlingsstrom und die hohen Energiekosten für Strom und Gas

sind derzeit die herrschenden zentralen Themen. Neben den bestehenden menschlichen Tragödien in der

Ukraine sind die wirtschaftlichen und finanziellen Folgen dieser bestehenden Krisen für die Kommu nen

vor Ort weiter hin nicht absehbar. Die Flüchtlingszahlen auf kommunaler Ebene steigen stark an. Eine Her-

aus forderung wird sein, ausreichend Unterkünfte vor Ort für die Geflüchteten zur Verfügung zu stel len. In

diesem Zusam menhang müssen aber auch die entsprechenden finanziellen Rahmenbedingungen durch

Bund und Land weiterhin geschaffen werden.

- Gemäß Beschluss des Rates der Stadt Balve vom 02. November 2022 soll die Pflicht zum Sammeln und

zum Fort leiten von Abwasser gemäß § 52 Abs. 2 LWG NRW sowie das wirtschaftliche Eigentum an den

Ent wäs serungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen mit Wirkung zum 01. Januar 2023 auf den Ruhr ver-

band über tragen werden; die von dem sondergesetzlichen Wasserverband zu leistende Ausgleichs zah-

lung soll teil weise zur Tilgung von Kassenkrediten bzw. zur Reduzierung der Verbindlichkeiten aus lang-

fristigen Kre diten und zur Haushaltskonsolidierung verwendet werden; zudem soll der Ausgleichsbe trag

zur Finan zierung von wichtigen kommunalen Infrastrukturmaßnahmen der kommenden Jahre die nen. Die

Stadt Balve hat eine vorläufige Ausgleichszahlung in Höhe von rd. 22,781 Mio. EUR im Fe bruar 2023 er-

halten. Die Ermittlung des tatsächlichen Betrages erfolgte im Februar 2024 im Rahmen einer Spitz-

abrechnung. Auf Grund dieser Endabrechnung erhielt die Stadt Balve noch eine Abschlusszahlung im Hö-

he von 946 T�. Die Übertragung des Kanalvermögens und die damit verbundene Aus gleichs zah lung wur-

de im Haus haltsplan und im Wirtschaftsplan 2023 erstmals berücksichtigt.



Prüfungsbericht zum 31.12.2023

Stadt Balve, Balve Seite 6

C. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

C.1 Gegenstand der Prüfung

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 317 HGB den nach deutschen Rechnungsle-

gungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss (unter Einbeziehung der Buchführung) und den Lagebericht

auf die Ein hal tung der ein schlägi gen gesetzlichen Vorschriften geprüft.

Die gesetzliche Vertretung trägt die Verantwortung für die Rechnungslegung, die dazu eingerichteten in ter nen

Kon trol len und die gegenüber uns als Abschlussprü fer gemachten Anga ben. Unsere Aufga be als Ab schluss-

prüfer ist es, die se Unterla gen unter Einbeziehung der Buchfüh rung und die gemachten An ga ben im Rahmen

unse rer pflicht ge mä ßen Prüfung zu beurteilen.

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben unserer

Ab schlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkun gen auf den nach deut-

schen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jahresabschluss oder den Lagebericht er ge ben.

Eine besondere Prüfung zur Aufdeckung von falschen Darstellungen im Geld- und Leis tungsverkehr

(Unterschlagungsprüfung) war nicht Gegenstand der Abschlussprüfung. Im Verlaufe unserer Tätig keit erga-

ben sich auch keine Anhaltspunkte, die besondere Untersuchungen in die ser Hin sicht er forderlich ge macht

hät ten.

C.2 Art und Umfang der Prüfungsdurchführung

Art und Umfang der beim vorliegenden Auftrag erforderlichen Prüfungshandlungen haben wir im Rah men un-

serer Eigenverantwortlichkeit nach pflichtgemäßem Ermessen bestimmt, das durch ge setzliche Re ge lun gen

und Verordnungen, der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmä ßi ger Ab schluss prü fung

so wie ggf. er wei tern de Be din gun gen für den Auftrag und die jeweiligen Berichts pflich ten be grenzt wird.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Be ach tung der vom

IDW fest ge stell ten deut schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vor ge nom men. Da nach ist die

Prü fung so zu pla nen und durch zu füh ren, dass mit hinrei chender Si cher heit beur teilt wer den kann, ob der Jah-

resabschluss (unter Einbeziehung der Buchführung) und der Lagebericht frei von we sentli chen falschen Dar-

stellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern sind. Im Rah men der Prü fung wer den Nach weise

für die An ga ben in Buch füh rung, Jahresabschluss und Lagebericht auf der Ba sis von Stichpro ben be ur teilt.

Die Prü fung um fasst die Be ur tei lung der an ge wandten Bi lan zierungs-, Be wer tungs- und Glie de rungs grund sät-

ze und der we sentli chen Ein schät zun gen der gesetzlichen Vertretung so wie die Wür di gung der Ge samt dar-

stel lung des Jah res ab schlus ses und des Lageberichts. Wir sind der Auf fas sung, dass unsere Prü fung ei ne

hin rei chend si chere Grund la ge für unsere Prüfungsurteile bil det.



Prüfungsbericht zum 31.12.2023

Stadt Balve, Balve Seite 7

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehörte nur insoweit zu den Aufgaben unserer

Ab schlussprüfung, als sich aus diesen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den Jah resab schluss

er geben. Die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z.B. Un ter schla gungen, sowie die

Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrig kei ten waren nicht Gegenstand un-

serer Abschlussprüfung.

Die nachfolgende Darstellung und Beschreibung von Prüfungsumfang und Prüfungsvorgehen ist so an ge legt,

dass es dem Aufsichtsgremium möglich ist, daraus Konsequenzen für die eigene Überwa chungsauf gabe zu

ziehen.

Unsere Prüfung hat sich gemäß § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand der ge-

prüf ten Stadt oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert wer den kann.

Im Rahmen unseres risikoorientierten Prüfungsvorgehens erarbeiteten wir zu nächst ei ne Prü fungs stra tegie.

Diese beruhte auf einer Einschätzung des Unternehmensumfeldes und auf Auskünf ten der gesetzlichen Ver-

tretung über die we sentlichen Unternehmensziele und Geschäfts ri si ken.

Unsere Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten System- und Funk tions tests,

ana lytische Prüfungshandlungen sowie Einzelfallprüfungen.

Wir haben unsere aussagebezogenen Prüfungshandlungen an den Ergebnissen unserer Beur tei lung des

rech nungs le gungsbezogenen internen Kontrollsystems ausgerichtet.

Bei der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sind wir wie folgt vorge gangen:

Ausge hend von den externen Faktoren, den Unternehmenszielen, der Geschäftsstrate gie und den Steu-

erungs- und Überwachungsprozessen auf der Unternehmensebene haben wir an schließend die Ge schäfts-

pro zesse ana lysiert. In diesem zweiten Schritt der Prozessanalyse haben wir be ur teilt, in wieweit die we sentli-

chen Ge schäftsrisiken, die einen Einfluss auf unser Prü fungsrisi ko ha ben, durch die Gestaltung der Be triebs-

abläufe und der Kontroll- und Über wachungs maß nahmen redu ziert worden sind.

Die Erkenntnisse der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems haben wir bei der

Aus wahl der analytischen Prüfungshandlungen und der Einzelfallprüfungen be rücksichtigt.

Soweit nach unserer Einschätzung wirksame funktionsfähige Kontrollen implementiert waren und da mit aus-

rei chende personelle, computergestützte oder mechanische Kontrollen die Richtigkeit der Jahres ab schluss-

aussage sicherstellten, konnten wir unsere aussagebezogenen Prü fungshandlun gen im Hin blick auf Einzel fäl-

le ins besondere im Bereich der Routinetransaktionen weitge hend ein schränken. So weit uns eine Aus deh nung

der Prüfungshandlungen erforderlich er schien, haben wir ne ben ana lyti schen Prüfungs hand lungen in Form

von Plausibilitätsbeurtei lungen ein zelne Ge schäftsvor fälle an hand von Belegen nachvoll zogen und auf deren

sachgerechte Verbuchung hin über prüft.
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Im unternehmensindividuellen Prüfungsprogramm haben wir die Schwerpunkte unserer Prü fung, Art und Um-

fang der Prüfungshandlungen sowie den zeitlichen Prüfungsablauf und den Einsatz von Mit ar beitern fest ge-

legt. Hierbei haben wir die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Risikoo rien tierung be achtet.

Die in unserer Prüfungsstrategie identifizierten kritischen Prüfungsziele führten zu folgenden Schwer punkten

unse rer Prüfung:

- Prüfung des Anlagevermögens sowie der Finanzanlagen

- Prüfung der Forderungen

- Prüfung der Bankguthaben und -verbindlichkeiten

- Prüfung der Rücklagen

- Prüfung der Sonderposten

- Prüfung des Anhangs  

Gegenstand unserer Prüfung waren auch die Angaben im Lagebericht, insbesondere die prognosti schen An-

gaben.

Es wurden folgende Arbeiten von Sachverständigen der gesetzlichen Vertreter als Prüfungs nach wei se ver-

wen det:

· Versicherungsmathematisches Gutachten zur Beurteilung der Pensionsrückstellung

An der körperlichen Bestandsaufnahme der Vorräte haben wir nicht teilgenommen, da der Vorratsbestand von

un tergeordneter Bedeutung ist.

Die Eröffnungsbilanzwerte wurden ordnungsgemäß aus dem von uns geprüften Vorjahresab schluss über nom-

men.

Alle von uns erbetenen, nach pflichtgemäßen Ermessen zur ordnungsmäßigen Durchführung der Prü fung von

den gesetzlichen Vertretern benötigten Aufklärungen und Nachweise wurden er bracht. Der Bürgermeister hat

uns die Voll stän dig keit der Buchführung, des Jahresabschlusses und des La ge be richts in der von uns ein ge-

hol ten Voll stän dig keits erklärung schriftlich be stätigt.
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D. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

D.1 Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

D.1.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Im Rahmen unserer Prüfung stellen wir fest, dass die Buchführung und die weiteren geprüf ten Un ter lagen in

al len wesentlichen Belangen den ge setzli chen Vor schrif ten ein schließ lich der Grund sätze ord nungs mäßiger

Buch führung entsprechen.

Die Aufzeichnungen der Geschäftsvorfälle der Stadt Balve sind nach unseren Feststellungen voll stän dig, fort-

lau fend und zeit gerecht. Der Kontenplan ermöglicht eine klare und über sichtliche Ord nung des Bu chungs-

stoffes mit einer für die Belange der Stadt Balve ausreichenden Glie derungs tiefe. Soweit im Rahmen unse rer

Prü fung Bu chungsbelege eingesehen wurden, enthal ten die se alle zur ord nungs ge mä ßen Do ku mentation er-

for derli chen Angaben. Die Belegablage ist nu merisch geord net, so dass der Zu griff auf die Belege un mit telbar

an hand der Anga ben in den Kon ten möglich ist. Die Buch führung ent spricht so mit für das gesamte Haus halts-

jahr in al len wesentli chen Be langen den ge setzli chen An for derungen.

Die Organisation der Buchführung, das interne Kontrollsystem, der Datenfluss und das Belegwesen er mögli-

chen die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Ge schäfts vorfälle.

Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen wurden nach dem Ergebnis unse rer

Prü fung in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß in der Buchführung, im nach deut schen Rech-

nungsle gungs vor schrif ten auf gestellten Jahresabschluss und im Lagebericht abgebildet.

Die Buchführung wird IT-gestützt unter Verwendung von INFOMA durchgeführt.

Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtsjahr keine nennenswerten organisato ri schen Än-

de rungen erfahren.

Die Sicherheit der für die Zwecke der IT-gestützten Rechnungslegung verarbeiteten Daten ist gewähr leistet.

D.1.2 Jahresabschluss

In dem uns zur Prüfung vorgelegten, nach deut schen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellten Jah res ab-

schluss zum 31. Dezember 2023 wurden in allen wesentlichen Belangen alle für die Rech nungsle gung gel ten-

den ge setzli chen Vor schrif ten ein schließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh rung und aller größen-

ab hän gi gen, rechts form gebun denen oder wirtschaftszweigspezifischen Regelungen be achtet.

Die ergänzenden landesrechtlichen Bestimmungen zur Rechnungslegung (NKF-Einführungsgesetz NRW, Ge-

meindeordnung NRW; Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO NRW, neu: Kommunalhaushaltsverord nung

KomHVO NRW) wer den be folgt. Die ge mäß § 41 KomHVO NRW geforderten und ord nungs ge mäß er stell ten

Teil rech nungen, ge glie dert in Teiler gebnis- und Teilfinanzrechnung, haben wir zu un sern Ak ten ge nom men. 
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Die Bilanz und die Ergebnis- sowie Finanzrechnung der Stadt Balve für das Haushaltsjahr vom 

1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sind nach unseren Feststellungen ord nungsmä ßig aus der Buch-

füh rung und aus den weite ren ge prüften Un terlagen abgeleitet. Die einschlä gigen An satz-, Aus weis- und Be-

wer tungs vor schriften wur den dabei eben so in allen wesentlichen Belangen beachtet wie der Stetig keits grund-

satz des § 252 Abs. 1 Nr. 6 HGB.

Zur Ordnungsmäßigkeit der im Anhang gemachten Angaben, über die von uns nicht an anderer Stelle be-

richtet wird, stellen wir fest, dass die Berichterstattung im Anhang durch die gesetzli chen Ver treter voll ständig

und im gesetzlich vorgeschriebenen Umfang ausgeführt wurde.

D.1.3 Lagebericht

Im Rahmen unserer Prüfung zur Gesetzeskonformität des Lageberichts haben wir ge mäß § 321 Abs. 2 Satz 1

HGB festgestellt, dass der Lagebericht in allen wesentlichen Belangen den ge setz li chen Vor schriften ent-

spricht.

D.2 Gesamtaussage des Jahresabschlusses

D.2.1 Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Über das Ergebnis unserer Beurteilung, ob und inwieweit die durch den Jahresabschluss ver mittelte Ge samt-

aus sage den Anforderungen des § 264 Abs. 2 Satz 1 HGB entspricht, berichten wir nach stehend.

Da sich keine Besonderheiten ergeben haben, stellen wir fest, dass der Jahresabschluss ins gesamt unter Be-

ach tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält nissen ent spre chen des

Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Balve vermittelt.

Es ist nicht Gegenstand unserer Feststellungen zur �Gesamtaussage des Jahresabschlusses�, an dieser Stel-

le die Ver mö gens-, Fi nanz und Ertragslage der Stadt Balve darzustellen.

Der Lagebericht war in die Gesamtschau der durch die Rechnungslegungsgrundsätze bestimmten Dar stel lung

der wirtschaftlichen Lage nicht einzubeziehen; die von diesen Grundsätzen unabhängigen Dar stellun gen im

Lagebericht konnten daher die erforderlichen Aussagen im Jahresabschluss nicht erset zen. Unsere Fest stel-

lungen zur Prüfung des Lageberichts waren gesondert zu treffen.

Im Zusammenhang mit der Feststellung über die Ordnungsmäßigkeit der Gesamtaussage des Jahres ab-

schlusses nehmen wir in diesen Prüfungsbericht weitere Erläuterungen auf, die zum Ver ständnis der Ge samt-

aussage des Jahresabschlusses erforderlich sind, weil die Gesamtaussage �unter Beachtung der Grund sätze

ord nungsmäßiger Buchführung� auch im Rahmen des gesetzlich Zulässi gen durch Bi lan zie rungs- und Bewer-

tungsentscheidungen sowie Sachverhaltsgestaltungen beeinflusst wird.
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Um den Adressaten eine eigene Beurteilung dieser Maßnahmen zu ermöglichen und ihnen Hinweise für die

Ausrichtung ihrer Prüfungs- und Überwachungstätigkeit zu geben, gehen wir nachste hend im Ein zelnen ein

auf:

- die wesentlichen Bewertungsgrundlagen (§ 321 Abs. 2 Satz 4 erster Satzteil HGB)

- den Einfluss, den Änderungen in den Bewertungsgrundlagen und sachverhaltsgestaltende Maßnah men

ins gesamt auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses haben (§ 321 Abs. 2 Satz 4 zweiter Satzteil

HGB); zu den Änderungen in den Bewertungsgrundlagen gehören insbesondere Änderun gen bei der Aus-

übung von Bi lanzierungs- und Bewertungswahlrechten und der Ausnutzung von Er mes sensspielräu men.

Da es uns für die Beurteilung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses durch die Adressaten - ins be son-

dere in Bezug auf die Erläuterung der Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen sowie die sachver-

haltsges taltenden Maßnahmen - erforderlich erscheint, gliedern wir die Posten des Jahres ab schlusses ent-

sprechend § 321 Abs. 2 Satz 5 HGB auf und erläutern sie ausrei chend, soweit diese Angaben nicht im An-

hang enthalten sind.

D.2.2 Bewertungsgrundlagen

Die Bewertungsgrundlagen i.S.d. § 321 Abs. 2 Satz 4 erster Satzteil HGB umfassen die Bilanzierungs- und

Be wer tungsmethoden sowie die für die Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden maß geb li chen

Faktoren (Parameter, Annahmen und die Ausübung von Ermessensspielräumen).

Wertbestimmende Faktoren ergeben durch Verknüpfung mit den am Abschlussstichtag vorhandenen Be-

standsgrößen von Vermögensgegenständen und Schulden die im Jahresabschluss angesetzten Buchwerte.

Parameter sind in der Regel durch Marktpreise oder allgemein akzeptierte Standardwerte objektivierte Fakto-

ren, während Annahmen über künftige Entwicklungen subjektive Faktoren der Wertbestimmung sind, deren

Festlegung unter Berücksichtigung der Rechnungslegungsgrundsätze im Ermessen der gesetzlichen Vertre-

tung liegt.

Ermessensspielräume beruhen auf unsicheren Erwartungen bei der Bestimmung von Schätzgrößen und den

diesen zugrunde gelegten Annahmen. Daraus resultiert bei vielen Posten eine Bandbreite zu lässiger Wert-

ansätze.

Im Rahmen der Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ist insbesondere die Aus übung von

Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten von Bedeutung, weil mit derartigen Entschei dungen der gesetzli-

chen Vertretung eine Einflussnahme auf die Gesamtaussage des Jahresabschlus ses ermöglicht wird.

Der Jahresabschluss der Stadt Balve zum 31. Dezember 2023 ist auf der Grundlage folgen der we sentlicher

Be wer tungsgrundlagen aufgestellt worden, die nachstehend erläutert werden.
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Wesentliche Bewertungsgrundlagen sind solche, die einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Bewer-

tungsgrundlagen für die Information der Berichtsadressaten von Bedeutung sind, weil sie die Ge samtaus sage

des Jahresabschlusses wesentlich beeinflussen. 

Im Bereich der folgenden wesentlichen Bewertungsgrundlagen ist insbesondere auf die Ausübung von Er mes-

sensspielräumen im Rahmen der Bi lanzierungs- und Bewertungsmethoden hinzuweisen:

· Schätzung der Nutzungsdauern im Bereich des Anlagevermögens

· Schätzung der Höhe der Inan spruch nahme bei der Bewertung der sonstigen Rückstellungen 

Zur Darstellung der wesentlichen Bewertungsgrundlagen verweisen wir darüber hinaus auf die entspre chen-

den An ga ben im Anhang, weil ihre Aufnahme in den vorliegenden Prüfungsbericht nur zu einer Wieder holung

füh ren würde. 

Die Beurteilung der wirtschaftlichen Zweckmäßigkeit der Bilanzierungs- und Bewertungsentscheidun gen der

Kommune obliegt nicht uns als Abschlussprüfer. Sie sind als ge schäftspoliti sche Ent scheidun gen von den

Adres sa ten des Berichts zu beurteilen.

D.2.3 Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Berichtspflichtige Tatsachen aus sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen mit wesentlichen Auswirkun gen auf

die Gesamtaussage des Jahresabschlusses lagen nach dem Ergebnis unserer Prü fungshand lungen im Prü-

fungs zeitraum nicht vor.

D.2.4 Aufgliederungen und Erläuterungen

§ 321 Abs. 2 Satz 5 HGB schreibt eine Aufgliederung von Abschlussposten vor, soweit dies zum Ver ständ nis

der Gesamtaussage des Jahresabschlusses, insbesondere zur Erläuterung der Bewertungs grundlagen und

deren Änderungen sowie der sachverhaltsgestaltenden Maßnahmen nach § 321 Abs. 2 Satz 4 HGB, er for-

derlich ist und die Angaben nicht im Anhang enthalten sind.

Da sich im vorliegenden Fall kein entsprechender Bedarf ergab, ver zich ten wir auf die vorstehend genannten

Erläuterungen.

Betriebswirtschaftliche Auswertungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage in Form von Gegenüberstel-

lungen zusammengefasster, betriebswirtschaftlich aussagefä higer Zah len des Wirtschaftsjahres mit Zah len

aus Vorjahren ergänzt um Kennzahlen verdeutlichen die Lage und Ent wick lung des Un ter neh mens im Be-

richts jahr.
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D.3 Vermögens- und Ertragslage

D.3.1 Vermögenslage und Kapitalstruktur

Vermögenslage und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus

den folgenden Zusammenstellungen der Bilanzzahlen in TEuro für die beiden Abschlussstichtage 31. Dezem-

ber 2023 und 31. Dezember 2022.

Entwicklung der Vermögenslage 31.12.2023 31.12.2022 Veränderung
TEuro % TEuro % TEuro %

A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 111 0,1 134 0,2 -23 -17,2

II. Sachanlagen
Unbebaute Grundstücke 3.997 4,5 4.036 5,4 -39 -1,0
Bebaute Grundstücke 19.949 22,3 20.036 26,6 -87 -0,4
Infrastrukturvermögen 30.016 33,6 28.080 37,3 1.936 6,9
Bauten auf fremden Grund und Boden 129 0,1 140 0,2 -11 -7,9
Maschinen und technische Anlagen 2.617 2,9 1.386 1,8 1.231 88,8
Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.558 1,7 1.534 2,0 24 1,6

Anzahlungen
Anlagen im Bau/ Geleistete 3.510 3,9 3.153 4,2 357 11,3

61.776 69,2 58.365 77,6 3.411 5,8

III. Finanzanlagen 7.140 8,0 12.890 17,1 -5.750 -44,6
69.027 77,3 71.389 94,9 -2.362 -3,3

B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 854 1,0 859 1,1 -5 -0,6
II.

Vermögensgegenstände
Forderungen und Sonstige 5.083 5,7 2.026 2,7 3.057 150,9

III. Liquide Mittel 12.272 13,7 20 0,0 12.252 >100%
18.209 20,4 2.905 3,9 15.304 526,8

C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.098 2,3 954 1,3 1.144 119,9

89.334 100,0 75.248 100,0 14.086 18,7
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Entwicklung der Kapitalstruktur 31.12.2023 31.12.2022 Veränderung
TEuro % TEuro % TEuro %

A. Eigenkapital
Allgemeine Rücklagen 18.297 20,5 18.297 24,3 0 0,0
Sonderrücklagen 16 0,0 16 0,0 0 0,0
Ausgleichsrücklage 2.268 2,5 1.903 2,5 365 19,2
Jahresergebnis 821 0,9 365 0,5 456 124,9
Gesamtkapital 21.402 24,0 20.581 27,4 821 4,0

B. Sonderposten 30.607 34,3 28.054 37,3 2.553 9,1
C. Rückstellungen 7.327 8,2 7.134 9,5 193 2,7
D. Verbindlichkeiten
1. Kredite für Investitionen 8.653 9,7 9.348 12,4 -695 -7,4
2. Kredite zur Liquiditätssicherung 5.000 5,6 5.325 7,1 -325 -6,1
3. Sonstige 6.748 7,6 2.961 3,9 3.787 127,9

20.401 22,8 17.634 23,4 2.767 15,7

E. Rechnungsabgrenzungsposten 9.597 10,7 1.845 2,5 7.752 420,2

89.334 100,0 75.248 100,0 14.086 18,7
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D.3.2 Ertragslage

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der beiden

Wirtschaftsjahre 2023 und 2022 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Verän derun gen:

2023 2022 Veränderung
TEuro % TEuro % TEuro %

Ordentliche Erträge 28.703 100,0 27.577 100,0 1.126 4,1

- Ordentliche Aufwendungen -28.596 -99,6 -27.597 -100,1 -999 3,6

= Ordentliches Ergebnis 107 0,4 -20 -0,1 127 -635,0

+ Finanzergebnis 714 2,5 385 1,4 329 85,5
=

Verwaltungstätigkeit
Ergebnis der lfd.

821 2,9 365 1,3 456 124,9

Jahresergebnis)
(entspricht auch dem

D.3.3 Mehrjahresvergleich

Der Mehrjahresvergleich stellt die Kennzahlen für die Haushaltsjahre 2023, 2022, 2021, 2020 und 2019 in fol-

gen der Ta bel le dar: 

2023 2022 2021 2020 2019

Eigenkapitalquote 24,0 27,4 26,4 25,4 26,1

Eigenkapitalquote erweitert / wirtschaftlich 58,2 64,6 63,3 59,1 59,7

Infrastrukturquote 33,6 37,3 36,7 36,3 37,6

Reinvestitionsquote 154,0 142,0 131,1 60,7 163,2

Gewerbesteuererträge 8,4 Mio. � 6,9 Mio. � 5,9 Mio. � 4,8 Mio. � 5,1 Mio. �

Personalaufwand 5,8 Mio. � 5,3 Mio. � 4,7 Mio. � 4,9 Mio. � 4,4 Mio. �

Jahresergebnis 821 T� 365 T� 276 T� 51 T� 631 T�
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E. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir am 23. September 2024 dem als Anlagen 1 bis 4 bei ge füg ten

Jah res ab schluss der Stadt Balve, Balve, zum 31. Dezember 2023 und dem als An la ge 5 bei ge füg ten La ge be-

richt für das Wirt schaftsjahr 2023 den folgenden Be stäti gungs ver merk er teilt, der von uns an die ser Stel le wie-

der ge geben wird:

"BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Stadt Balve

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadt Balve � bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023, der Er-

geb nisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilergebnisrechnungen und den Teilfinanzrech nungen für das

Haus haltsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem An hang, ein schließlich der Dar-

stel lung der Bi lan zie rungs- und Bewer tungs metho den � ge prüft. Dar über hin aus haben wir den Lage bericht

der Stadt Bal ve für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 ge prüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

· entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen § 95 der Gemeindeordnung

des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. der Kommunalhaushaltsverordnung des Bun des lan des

Nord rhein-Westfa len und den sie er gän zen den Sat zun gen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen

und ver mit telt un ter Be ach tung der deut schen Grundsätze ord nungs mä ßi ger Buch füh rung ein den tat-

sächli chen Ver hält nis sen ent spre chen des Bild der Vermögens- und Fi nanzla ge der Stadt Balve zum 31.

Dezember 2023 so wie ih rer Er trags lage für das Haus haltsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezem ber

2023 und

· vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Balve. In al-

len we sent li chen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den

deut schen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-

tref fend dar.  

Gemäß § 102 Abs. 8 GO NRW in Verbindung mit § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung

zu keinen Einwendungen gegen die Ord nungs mäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts ge führt

hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB

und § 102 GO NRW unter Be ach tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen
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Grund sätze ord nungs mäßi ger Ab schlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschrif-

ten und Grund sätzen ist im Ab schnitt �Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jah resab-

schlusses und des Lage be richts� unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der

Stadt Bal ve un ab hän gig in Über ein stimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtli chen

Vorschriften und ha ben un se re sonsti gen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen An for-

derungen erfüllt. Wir sind der Auf fas sung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und

geeignet sind, um als Grundla ge für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu

dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresab schluss und den La gebe richt

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der § 95 der Ge-

mein deord nung des Bun des landes Nordrhein-Westfalen i.V.m. der Kommunalhaushaltsverordnung des Bun-

des lan des Nord rhein-Westfa len und den sie er gän zen den Sat zun gen und sonstigen ortsrechtlichen Bestim-

mun gen in al len we sentli chen Be lan gen ent spricht, und da für, dass der Jah res abschluss unter Beachtung der

deut schen Grund sätze ord nungs mäßi ger Buchfüh rung ein den tat sächli chen Verhältnissen entsprechendes

Bild der Ver mö gens-, Fi nanz- und Er trags lage der Stadt Bal ve ver mit telt. Fer ner sind die gesetzlichen Ver-

treter verant wort lich für die in ter nen Kon trol len, die er in Über ein stim mung mit den deut schen Grundsätzen

ord nungsmä ßiger Buch füh rung als not wen dig be stimmt hat, um die Auf stel lung eines Jahresabschlusses zu

er möglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Mani-

pulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verant wort lich, die Fä hig keit

der Stadt Bal ve zur Fort füh rung ihrer Tätigkeit, d.h. der stetigen Erfüllung der Aufga ben, zu be urtei len. Des

Weite ren haben sie die Ver ant wor tung, Sach ver halte in Zu sam menhang mit der Si cherung der steti gen Erfül-

lung  der Auf gaben, so fern ein schlä gig, anzugeben.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lagebe richts, der ins ge samt

ein zu tref fen des Bild von der Lage der Stadt  Balve vermittelt sowie in allen wesentli chen Be langen mit dem

Jah res ab schluss in Ein klang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent spricht und die Chancen und

Ri siken der zu künfti gen Ent wick lung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver ant wort lich

für die Vor keh run gen und Maß nah men (Systeme), die sie als notwendig erach tet haben, um die Auf stel lung

ei nes La ge be richts in Über ein stim mung mit den anzuwendenden deutschen ge setzli chen Vor schrif ten zu er-

mögli chen, und um aus rei chende geeignete Nachweise für die Aussagen im La gebe richt er bringen zu kön-

nen.
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei

von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der La-

ge be richt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Balve vermittelt sowie in al len wesentli chen

Be lan gen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung ge wonnenen Erkenntnis sen in Ein klang

steht, den deut schen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chan cen und Risiken der zukünftigen Ent-

wick lung zu tref fend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu ertei len, der unsere Prü fungsurteile zum

Jah resab schluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-

stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-

schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Dar-

stellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren

und werden als we sentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder

insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftli chen

Entscheidun gen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus

· identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und

im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlun gen

als Reaktion auf diese Risi ken durch sowie er langen Prüfungsnachweise, die ausreichend und ge eig net

sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsur teile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Hand lun gen

re sultierende we sent liche falsche Darstellun gen nicht aufge deckt wer den, ist höher als das Risiko, dass

aus Irrtümern resultierende we sentliche fal sche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Hand-

lun gen kollusi ves Zu sam men wirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Dar-

stel lungen bzw. das Außer kraft setzen interner Kontrollen beinhalten können.

· gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kon-

trollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prü-

fungshand lungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit

dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Stadt Balve abzugeben.

· beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech nungs le gungs-

metho den so wie die Ver tretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten ge schätz ten Wer te

und da mit zu sam men hän gen den Angaben.
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· ziehen wir auf Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise Schlussfolgerungen darüber, ob eine wesent-

liche Unsi cher heit im Zu sam men hang mit Ereig nissen oder Gege ben heiten be steht, die be deut same

Zweifel an der Fä hig keit der Stadt Balve zur Fort führung der Tätigkeit, d.h. der stetigen Erfüllung Ihrer Auf-

gaben, auf wer fen kön nen. Falls wir zu dem Schluss kom men, dass ei ne we sentli che Un si cherheit be steht,

sind wir ver pflichtet, im Be stäti gungsver merk auf die dazuge hörigen Anga ben im Jah res ab schluss und im

La ge be richt auf merk sam zu machen oder, falls die se Anga ben un ange messen sind, un ser jeweili ges Prü-

fungs urteil zu modifi zie ren. Wir zie hen unsere Schlussfol gerungen auf der Grundla ge der bis zum Da tum

unse res Be stäti gungs ver merks er langten Prü fungsnach weise. Zu künf tige Ereig nisse oder Gege ben hei ten

können je doch dazu führen, dass die Stadt Balve die stetige Aufgabenerfüllung nicht si cher stel len kann.

· beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich

der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrun de liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so

darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-

führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags la-

ge der Stadt Balve vermittelt.

· beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und

das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Stadt Balve.

· führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu kunfts orien tier ten

An ga ben im La ge be richt durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnach weise voll ziehen wir da-

bei insbe son dere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zu grun de ge leg-

ten be deut sa men An nah men nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zu kunfts orientier ten An-

ga ben aus diesen An nahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zu kunftsorien tierten Anga ben so-

wie zu den zugrun de liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es be steht ein erhebli ches unver meid bares

Ri si ko, dass künfti ge Ereignis se wesentlich von den zukunftsorien tierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die

Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im inter-

nen Kontroll system, die wir während unserer Prüfung feststellen." 
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Vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschrif ten und den

Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450 n.F. (10.2021)).

Die Verwendung des vorstehend wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungs be richts

setzt unsere vorhe rige Zustimmung voraus.

Sundern, 23. September 2024

ARTEMIS GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Stephan Gödde

Wirtschaftsprüfer
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Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Stadt Balve

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadt Balve � bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023, der Er-

geb nis rechnung, der Finanzrechnung, den Teilergebnisrechnungen und den Teilfinanzrech nungen für das

Haus haltsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 so wie dem An hang, ein schließlich der Dar-

stel lung der Bi lan zie rungs- und Bewer tungs metho den � geprüft. Dar über hin aus haben wir den Lage bericht

der Stadt Bal ve für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 ge prüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

· entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen § 95 der Gemeindeordnung

des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. der Kommunalhaushaltsverordnung des Bun des lan des

Nord rhein-Westfa len und den sie er gän zen den Sat zun gen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen

und vermittelt un ter Be ach tung der deut schen Grundsätze ord nungs mä ßi ger Buchführung ein den tat-

sächli chen Ver hält nis sen ent spre chen des Bild der Vermögens- und Fi nanzla ge der Stadt Balve zum 31.

Dezember 2023 so wie ih rer Er trags lage für das Haus haltsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezem ber

2023 und

· vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Balve. In al-

len we sent li chen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den

deut schen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zu-

tref fend dar.  

Gemäß § 102 Abs. 8 GO NRW in Verbindung mit § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prü fung

zu keinen Einwendungen gegen die Ord nungs mäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts ge führt

hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB

und § 102 GO NRW unter Be ach tung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut schen

Grund sätze ord nungs mäßi ger Ab schlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vor schrif-

ten und Grund sätzen ist im Ab schnitt �Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jah resab-

schlusses und des Lage be richts� unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von der

Stadt Bal ve un ab hän gig in Über ein stimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtli chen

Vor schriften und ha ben unsere sonsti gen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen An for-
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derun gen erfüllt. Wir sind der Auf fas sung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und

ge eig net sind, um als Grundla ge für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu

die nen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresab schluss und den La ge be richt

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der § 95 der Ge-

mein deord nung des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen i.V.m. der Kommunalhaushaltsverordnung des Bun-

des lan des Nord rhein-Westfa len und den sie er gän zen den Sat zun gen und sonstigen ortsrechtlichen Bestim-

mungen in al len we sentli chen Be lan gen ent spricht, und da für, dass der Jah res ab schluss un ter Be ach tung der

deut schen Grund sätze ord nungs mäßi ger Buchfüh rung ein den tat sächli chen Verhältnis sen ent spre chen des

Bild der Ver mö gens-, Fi nanz- und Er trags lage der Stadt Bal ve ver mit telt. Fer ner sind die gesetzlichen Ver-

treter ver ant wort lich für die in ter nen Kon trol len, die sie in Über ein stim mung mit den deut schen Grund sät zen

ord nungsmä ßiger Buch füh rung als not wen dig be stimmt haben, um die Auf stel lung eines Jah res abschlus ses

zu er mögli chen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Ma-

nipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver ant wort lich, die Fä hig keit

der Stadt Bal ve zur Fort füh rung ihrer Tätigkeit, d.h. der stetigen Erfüllung der Aufga ben, zu be urtei len. Des

Weite ren haben sie die Ver ant wor tung, Sach ver halte in Zu sam menhang mit der Si cherung der steti gen Erfül-

lung  der Auf gaben, so fern ein schlä gig, anzugeben.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lagebe richts, der ins ge samt

ein zu tref fen des Bild von der Lage der Stadt  Balve vermittelt sowie in allen wesentli chen Be langen mit dem

Jah res ab schluss in Ein klang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften ent spricht und die Chancen und

Ri siken der zu künfti gen Ent wick lung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich

für die Vor keh run gen und Maß nah men (Systeme), die sie als notwendig erach tet haben, um die Auf stel lung

ei nes La ge be richts in Über ein stim mung mit den anzuwendenden deutschen ge setzli chen Vor schrif ten zu er-

mögli chen, und um aus rei chende geeignete Nachweise für die Aussagen im La gebe richt er bringen zu kön-

nen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei

von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der La-

ge be richt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Balve vermittelt sowie in al len wesentli chen

Be lan gen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung ge wonnenen Erkenntnis sen in Ein klang

steht, den deut schen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chan cen und Risiken der zukünftigen Ent-

wick lung zu tref fend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu ertei len, der unsere Prü fungsurteile zum

Jah resab schluss und zum Lagebericht beinhaltet.
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Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Überein-

stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-

schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Dar-

stellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren

und werden als we sentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder

insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftli chen

Entscheidun gen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus

· identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und

im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlun gen

als Reaktion auf diese Risi ken durch sowie er langen Prüfungsnachweise, die ausreichend und ge eig net

sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsur teile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Hand lun gen

re sultierende we sent liche falsche Darstellun gen nicht aufge deckt wer den, ist höher als das Risiko, dass

aus Irrtümern resultierende we sentliche fal sche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Hand-

lun gen kollusi ves Zu sam men wirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Dar-

stel lungen bzw. das Außer kraft setzen interner Kontrollen beinhalten können.

· gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kon-

trollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prü-

fungshand lungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit

dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Stadt Balve abzugeben.

· beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech nungs le gungs-

metho den so wie die Ver tretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten ge schätz ten Wer te

und da mit zu sam men hän gen den Angaben.

· ziehen wir auf Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise Schlussfolgerungen darüber, ob eine we sent-

liche Un si cher heit im Zu sam men hang mit Ereig nissen oder Gege ben heiten be steht, die be deut same

Zweifel an der Fä hig keit der Stadt Balve zur Fort führung der Tätigkeit, d.h. der stetigen Erfüllung Ihrer Auf-

gaben, auf wer fen kön nen. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass ei ne we sentli che Un si cherheit be steht,

sind wir ver pflichtet, im Be stäti gungsver merk auf die dazuge hörigen Anga ben im Jah res ab schluss und im

La ge be richt auf merk sam zu machen oder, falls die se Anga ben un ange messen sind, un ser je weili ges Prü-

fungs urteil zu modifi zie ren. Wir ziehen unsere Schlussfol gerungen auf der Grundla ge der bis zum Da tum

unseres Be stäti gungs ver merks er langten Prü fungsnach weise. Zu künf tige Ereig nisse oder Gege ben hei ten

können je doch dazu führen, dass die Stadt Balve die stetige Aufgabenerfüllung nicht si cher stel len kann.

· beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich

der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrun de liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so

darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-

führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entspre chendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertrags la-
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ge der Stadt Bal ve vermittelt.

· beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und

das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Stadt Balve.

· führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zu kunfts orien tier ten

An ga ben im La ge be richt durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnach weise vollziehen wir da-

bei insbe son dere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zu grun de ge leg-

ten be deut sa men An nah men nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zu kunfts orientier ten An-

ga ben aus diesen An nahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zu kunftsorien tierten Anga ben so-

wie zu den zugrun de liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es be steht ein erhebli ches unver meid bares

Ri si ko, dass künfti ge Ereignis se wesentlich von den zukunftsorien tierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die

Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im inter-

nen Kontroll system, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Sundern, 23. September 2024

ARTEMIS GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Stephan Gödde

Wirtschaftsprüfer



Anlage 7
Prüfungsbericht zum 31.12.2023

Stadt Balve, Balve Seite 1

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaften
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